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gewöhnlich mittels Unterschreibens der Eidesformel,
in welche die Eidesnorm aufgenommen ist. Ferner
sind sie von allen Staatssteuern und Abgaben be-
reit; in Bahern sind sie frei von der Einkommen-
steuer, ebenso genießen ihre Schloßgebäude Haus-
steuerfreiheit, sie sind dagegen nicht von der
Grundsteuer befreit, ebensowenig wie ihre zum
Erwerb bestimmten Gebäude. Ferner sind sie frei
von der Wehrpflicht und von der Quartierlast.
In Baden z. B. sind die Kapitalrentensteuerkapi-
talien und die Steueranschläge aus dem Einkom-
men des großherzoglichen Hauses, ferner die
Steuerkapitalien ihrer Schlösser und Gärten von
Staatssteuern wie vom Beizug zur Gemeindebe-
steuerung frei; ebenso sind ihre Gebäude, soweit
sie zu ihrem Wohnsitz bestimmt sind, von der
Quartierpflicht befreit.

Über die Vorrechte, die den mediatisierten
Familien heute noch zukommen, siehe d. Art.
Ebenbürtigkeit und Standesherren.

Die Hausgesetze der regierenden deutschen Für-
stenhäuser hat H. Schulze veröffentlicht (3 Bde,
1862/83). Eine Anzahl derselben sind bereits im
Texte dieses Artikels erwähnt worden. Doch möge
unter den derartigen Festsetzungen auch der Prag-
matischen Sanktion Erwähnung geschehen, die,
am 19. April 1713 abgefaßt, im Jahre 1720 von
den österreichischen und schlesischen, 1722 von den
ungarischen, 1723 von den böhmischen und 1724
von den niederländischen Ständen angenommen
wurde. Unter den Hausgesetzen des preußischen
Königshauses ist das älteste das Testament des
Kurfürsten Friedrich I. vom „Freitag nach St Boni-
facii 1437“, dem verschiedene andere gefolgt sind.
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G.
Gallikanismus nennt man das staats-

kirchliche System, durch welches zunächst in Frank-
reich die Unabhängigkeit der weltlichen Gewalt
vom Papsttum durchgeführt, der päpstliche Primat
auf kirchlichem Gebiete beseitigt, die päpstliche
Unfehlbarkeit geleugnet und eine formell zwar
nicht schismatische, faktisch aber von Rom nahezu

unabhängige gallikanische Nationalkirche geschaffen
werden sollte. Verschieden hiervon sind die „gal-
likanischen Freiheiten“, welchenicht ledig-
lich Lehre, sondern lebendige Wirklichkeit dar-
stellen, als Gesetz auftreten.

Das gallikanische System beruht auf den Prin-
zipien des Territorialismus, welcher das Papal=


